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Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §66 Abs4;

1. AVG § 66 heute

2. AVG § 66 gültig ab 01.01.1999 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 158/1998

3. AVG § 66 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.1998

Rechtssatz

Im erstinstanzlichen Bescheid wurden "Ing. F und Mitbesitzer, Hausinhaber" als Verp<ichtete genannt. Die belangte

Behörde hat aber nicht die Sache des Verfahrens im Berufungsstadium ausgetauscht, indem sie den angefochtenen

Bescheid lediglich an den Beschwerdeführer ohne den Zusatz "und Mitbesitzer, Hausinhaber" gerichtet hat. Ein

Austausch des verp<ichteten Rechtssubjektes oder eine Verwechslungsgefahr ist nämlich nicht gegeben gewesen,

insofern die "Mitbesitzer" weder ausdrücklich genannt wurden noch aus dem erstinstanzlichen Bescheid abgeleitet

werden könnte, dass eine weitere Person als der Beschwerdeführer verp<ichtet werden sollte (vgl. z.B. das hg.

Erkenntnis vom 21. Februar 2007, Zl. 2006/08/0107).Im erstinstanzlichen Bescheid wurden "Ing. F und Mitbesitzer,

Hausinhaber" als Verp<ichtete genannt. Die belangte Behörde hat aber nicht die Sache des Verfahrens im

Berufungsstadium ausgetauscht, indem sie den angefochtenen Bescheid lediglich an den Beschwerdeführer ohne den

Zusatz "und Mitbesitzer, Hausinhaber" gerichtet hat. Ein Austausch des verp<ichteten Rechtssubjektes oder eine

Verwechslungsgefahr ist nämlich nicht gegeben gewesen, insofern die "Mitbesitzer" weder ausdrücklich genannt

wurden noch aus dem erstinstanzlichen Bescheid abgeleitet werden könnte, dass eine weitere Person als der

Beschwerdeführer verp<ichtet werden sollte vergleiche z.B. das hg. Erkenntnis vom 21. Februar 2007, Zl.

2006/08/0107).
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